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Der Bürgermeister informiert:
 

(Postaufgabe 24.06.2022)

Stellenausschreibung der Gemeinde
Kinderbetreuerin/Kinderbetreuer in 

Gaisfeld 
Dienstantritt: 
voraussichtlich Anfang September 2022
Anstellungsausmaß: 
Teilzeit (15 Wochenstunden)
Arbeitszeit: 
12:00 bis 15:00 Uhr (Nachmittagsbetreuung)
Aufnahmevoraussetzungen und Allgemeine 
Anstellungserfordernisse:
· Abgeschlossene Ausbildung: Kinderbetreuer/in
· Österreichische(r) Staatsbürger(in) / EU-Bürger(in)
· Berufserfahrung in einer Kinderbetreuungseinrichtung 
 von Vorteil
· Persönliche, körperliche, gesundheitliche und fachliche   
 Eignung für die vorgesehene Verwendung
· Freude an der Arbeit mit Kindern
· Reinlichkeits- und Ordnungssinn
· für männliche Bewerber: abgeleisteter Präsenz- oder 
 Zivildienst, sofern die Eignung dafür gegeben war 
· Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung  
· vollendetes 18. Lebensjahr 
· einwandfreies Vorleben (Strafregisterbescheinigung) 
Aufgabegebiet: 
· Betreuungsaufgaben unter Anleitung der gruppenführen- 
 den Pädagogin
· Ausspeisung der Kinder sowie hauswirtschaftliche 
 Arbeiten
Probezeit: 
1 Monat
Einstufung: 
kb1 (auf Basis Vollbeschäftigung mtl. brutto € 1.978,5)
Grundlage: 
Steiermärkisches Gemeinde- Vertragsbedienstetengesetz, 
LGBI. Nr. 160/1962 i.d.g.F. 

Die schriftlichen Bewerbungen mit Lebenslauf, 
Zeugnissen und Foto sind bis 
spätestens 25. Juli 2022 

im Gemeindeamt Krottendorf-Gaisfeld einzubringen.

Kindergartenpädagogin/
Kindergartenpädagoge in Gaisfeld

Dienstantritt: 
voraussichtlich Ende August 2022
Anstellungsausmaß: 
Vollzeit (40 Wochenstunden)
Kinderbetreuungszeiten: 
07:00 bis 13:00 Uhr (Halbtagsgruppe)
Aufnahmevoraussetzungen und Allgemeine 
Anstellungserfordernisse:
· abgeschlossene kindergartenpädagogische Ausbildung  

an einer berufsbildenden, höheren Schule (z.B. BAKIP oder 
Vergleichbares) 

· Österreichische(r) Staatsbürger(in) / EU-Bürger(in)
· Berufserfahrung in einer Kinderbetreuungseinrichtung von 

Vorteil
· Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung  
· selbstständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten 
· Einsatzbereitschaft und den Willen, innovative pädagogi-

sche Konzepte umzusetzen 
· vollendetes 18. Lebensjahr 
· einwandfreies Vorleben (Strafregisterbescheinigung) 
· für männliche Bewerber: abgeleisteter Präsenz- oder Zivil-

dienst, sofern die Eignung dafür gegeben war 
· Freude an der Arbeit mit Kindern
· Teamfähigkeit
Aufgabegebiet: 
· Selbstständige Leitung einer Halbtagsgruppe 
· Beobachtung und Förderung eines jeden Kindes nach   
 seinen individuellen Bedürfnissen
· Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der  
 täglichen pädagogischen Arbeiten in der Kindergarten-  
 gruppe
· Zusammenarbeit mit den Eltern und der Kindergarten-  
 leitung 
· Mitwirken und Vorbereiten von gesellschaftlichen, 
 kulturellen und religiösen Aktivitäten mit den Kindern
Probezeit: 
1 Monat
Einstufung: 
k3 (mtl. brutto € 2.096,3); Grundlage: Steiermärkisches Ge-
meinde- Vertragsbedienstetengesetz, LGBI. Nr. 160/1962 
i.d.g.F.



Pfarrgemeinde Ligist

Am Freitag, den 1. Juli 2022 um 16.00 Uhr findet der Start zu mit dem coronabedingt 
schon mehrfach verschobenen Vortrag von Prof. Ernst Lasnik, zur Geschichte der Pfar-
re Ligist in der Pfarrkirche als Auftaktveranstaltung zu 750 Jahre Pfarre Ligist statt. 
Dazu eine herzliche Einladung! Anschließend findet im Saal des Gasthofs Gangl ein 
Erzählkaffe statt, in dem ältere Pfarrbewohner/-innen über die Pfarrgeschichte seit den 
1950er Jahren berichten. Auch dazu eine herzliche Einladung.

Pfarrkoordinator Dr. Karl Farmer

Einladung zum Vortrag von Prof. Ernst Lasnik 
750 Jahre Pfarre Ligist
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Sichere Ferien planen – die Impfung macht es möglich!
Wichtig: Nur wer drei Mal geimpft ist, ist grundimmunisiert und damit gut geschützt 
vor einer schweren Erkrankung durch COVID-19. Das gilt auch für Kinder über 5 Jahre. 
Checken Sie jetzt Ihren Impfplan und stellen Sie sicher, dass Sie alle empfohlenen 
COVID-19 Teilimpfungen haben. 
Alles rund ums Impfen finden Sie auf gemeinsamgeimpft.at
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